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Vorkaufsberechtigten macht, spielt insofern keine 
Rolle.

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass das Vorkaufsrecht 
durch Unrichtigkeitsnachweis gem. §§ 22 Abs. 1, 29 
GBO mittels Vorlage des Veräußerungsvertrags gelöscht 
werden kann (OLG Stuttgart DNotZ 1998, 305, 306; 
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5.12.2018, BeckRS 2018, 
36797, Rn. 22; OLG Zweibrücken MittBayNot 2000, 
109 f.; Schöner/Stöber, Rn. 1432a). Dem eingetragenen 
Vorkaufsberechtigten ist jedoch vor der Grundbuchbe-
richtigung aufgrund Unrichtigkeitsnachweis rechtliches 
Gehör zu gewähren (OLG Zweibrücken MittBayNot 
2000, 109 f.; Schöner/Stöber, Rn. 1432a).

Letztlich bliebe noch zu erwägen, ob vorliegend nicht 
auch ein schuldrechtliches Vorkaufsrecht neben dem 
dinglichen Vorkaufsrecht entstanden ist, in das die Er-
werberin eingetreten sein könnte. Ungeachtet dessen, 
dass diese Frage für das Bestehen des dinglichen Vor-
kaufsrechts ohne Bedeutung ist, ist jedoch anerkannt, 
dass mit der Begründung des dinglichen Vorkaufs-
rechts nicht notwendigerweise auch ein schuldrecht-
liches Vorkaufsrecht entsteht. Es bedarf vielmehr 
konkreten Anhaltspunkte im Einzelfall, dass die Par-
teien zusätzlich zum dinglichen Vorkaufsrecht auch ein 
schuldrechtliches Vorkaufsrecht vertraglich vereinbart 
haben, was durch Auslegung der Bestellungsurkunde zu 
ermitteln ist (BGH NJW 2014, 622; OLG Hamm NJW-
RR 1996, 849; OLG Düsseldorf MittBayNot 2003, 50; 
OLG Zweibrücken MittBayNot 2013, 43; BeckOGK-
BGB/Omlor, §  1094 Rn. 22; MünchKommBGB/
Westermann, 8. Aufl . 2019, BGB §  463 Rn. 9). Ein 
schuldrechtliches Vorkaufsrecht bildet auch nicht die 
causa des dinglichen Vorkaufsrechts; die causa stellt viel-
mehr die Sicherungsabrede dar (BeckOGK-BGB/Om-
lor, §  1094 Rn. 23; MünchKommBGB/Westermann, 
§ 1094 Rn. 4; Staudinger/ Schermaier, BGB, 2017, Ein-
leitung zu § 1094 Rn. 14). 

Da im vorliegenden Fall die Bewilligungsurkunde aus-
drücklich nur eine Einigung über die Bestellung eines 
dinglichen Vorkaufsrechts enthält, sind vorliegend u. E. 
keine Anhaltspunkte ersichtlich, die für eine zusätzli-
che Einigung über ein schuldrechtliches Vorkaufsrecht 
sprechen würden. Abschließend kann das DNotI die-
se Auslegungsfrage jedoch nicht beantworten. Für das 
Erlöschen des dinglichen Vorkaufsrechts ist diese Frage 
jedenfalls ohne Bedeutung.

3. Einbringung in die KG
Ungeachtet dessen, dass im vorliegenden Fall das ding-
liche Vorkaufsrecht erloschen ist, stellt die Einbringung 
eines Grundstücks in eine Gesellschaft regelmäßig kei-

nen Vorkaufsfall dar. Lediglich unter dem Gesichts-
punkt eines Umgehungsgeschäfts kann im Einzelfall 
ein Vorkaufsfall angenommen werden (BeckOGK-
BGB/Daum, Std.: 1.1.2024, §  463 Rn. 54; Münch-
KommBGB/Westermann, § 463 Rn. 23 jew. m. w. N.). 
Dies käme etwa bei einer Einbringung in eine neu ge-
gründete Gesellschaft und anschließender Veräuße-
rung sämtlicher Gesellschaftsanteile oder einem Ver-
kauf im unmittelbaren Anschluss an die Einbringung 
in Betracht (BeckOGK-BGB/Daum, §  463 Rn. 58 
m. w. N.). 

Im vorliegenden Fall sind aus dem uns mitgeteilten 
Sachverhalt indes keine Anhaltspunkte ersichtlich, 
die für ein solches Umgehungsgeschäft sprechen wür-
den. Auf dieser Basis würde auch ein etwa bestehendes 
schuldrechtliches Vorkaufsrecht grundsätzlich nicht 
ausgelöst.

Rechtsprechung
BGB §§ 107, 1629 Abs. 2, 1824 Abs. 1
Grundstücksüberlassung an Minderjährige zu Mit-
eigentum; rechtliche Vorteilhaftigkeit

Die Überlassung eines Grundstücks zu Miteigentum 
ist grundsätzlich als nicht lediglich rechtlich vorteil-
haft im Sinne von § 107 BGB anzusehen.

OLG München, Beschl. v. 18.12.2023 – 34 Wx 311/23 e

Problem
Ein Großvater übertrug ein bebautes Grundstück un-
entgeltlich seinen drei Enkelinnen, zwei davon minder-
jährig, zu Miteigentum. Dabei behielt er sich und seiner 
Ehefrau ein unentgeltliches Wohnungs- und Mitbenut-
zungsrecht am Vertragsgegenstand vor; insoweit wurde 
vereinbart, dass der Berechtigte sämtliche Instandhal-
tungsaufwendungen tragen sollte. Die minderjährigen 
Enkelinnen wurden von ihrer Mutter, der Tochter des 
Großvaters, vertreten.

Das Grundbuchamt verlangt die Genehmigung der 
Aufl assung durch einen Ergänzungspfl eger. Hin-
sichtlich der Eigentumsübertragung an die minder-
jährigen Enkelinnen seien deren Eltern von der Ver-
tretung ausgeschlossen. Das Rechtsgeschäft sei nicht 
lediglich rechtlich vorteilhaft, da die minderjähri-
gen Erwerberinnen in eine Bruchteilsgemeinschaft 
einträten.

Hiergegen legte der Urkundsnotar Beschwerde ein. 
Der Erwerb eines Grundstücksbruchteils durch einen 
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Minderjährigen erweise sich nach der obergerichtlichen 
Rechtsprechung und der ihr folgenden Kommentarlite-
ratur als lediglich rechtlich vorteilhaft, auch wenn der 
Minderjährige in eine Bruchteilsgemeinschaft  eintrete.

Entscheidung
Nach Auff assung des OLG München verlangt das 
Grundbuchamt mit Recht die Genehmigung der Auf-
lassung durch einen Ergänzungspfl eger. Die Mutter sei 
gem. § 1629 Abs. 2 i. V. m. § 1824 Abs. 1 Nr. 1 BGB 
von der Vertretung ausgeschlossen, da die Grundstücks-
übertragung zu Miteigentum nicht lediglich rechtlich 
vorteilhaft sei.

Ein auf den Erwerb einer Sache gerichtetes Rechtsge-
schäft sei für den Minderjährigen dann nicht lediglich 
rechtlich vorteilhaft, wenn er in dessen Folge mit Ver-
pfl ichtungen belastet werde, für die er nicht nur ding-
lich mit der erworbenen Sache, sondern auch persönlich 
mit seinem sonstigen Vermögen hafte. Ob das der Fall 
sei, bestimme sich nicht nach einer Gesamtbetrach-
tung des dinglichen und des schuldrechtlichen Teils des 
Rechtsgeschäfts, sondern nach einer isolierten Betrach-
tung allein des dinglichen Erwerbsgeschäfts.

Beim Erwerb eines Miteigentumsanteils an einem 
Grundstück verhalte es sich jedenfalls in der vorliegen-
den Konstellation nicht anders als beim Erwerb einer 
Eigentumswohnung. Ähnlich wie ein Mitglied einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft nach § 16 Abs. 2 
WEG sei auch der Bruchteilseigentümer gem. § 748 BGB 
verpfl ichtet, die Lasten des gemeinschaftlichen Gegen-
stands sowie die Kosten der Erhaltung, der Verwaltung 
und einer gemeinsamen Benutzung nach dem Verhältnis 
seines Anteils zu tragen, und zwar ohne Beschränkung 
auf dessen Wert. Die Vergleichbarkeit werde jedenfalls 
in der hier gegebenen Konstellation dadurch unterstri-
chen, dass auch das verfahrensgegenständliche Grund-
stück bebaut und deshalb der Anfall von Kosten für Er-
haltung, Verwaltung und gemeinsame Benutzung nicht 
nur theoretischer Natur sei. Ob ein Gebäude in Son-
dereigentum aufgeteilt sei oder sich in ungeteiltem Mit-
eigentum der Anteilsinhaber befi nde, sei hierfür nicht 
relevant. Vielmehr würden die Verpfl ichtungen aus § 16 
Abs. 2 WEG gleichermaßen wie diejenigen aus § 748 
BGB an das Bestehen einer Gemeinschaft anknüpfen. 

An diesem Ergebnis ändere hier auch der Umstand 
nichts, dass nach dem Inhalt des Überlassungsvertrags 
die Instandhaltungsaufwendungen vom Großvater zu 
tragen seien. Denn zum einen würden diese nur einen 
Teil der gesamten Kosten ausmachen. Zum anderen sei 
die entsprechende Verpfl ichtung auf die Lebenszeit der 
Berechtigten befristet.

Praxishinweis
Zuvor hatte bereits das KG in zwei bislang unveröff ent-
lichten Entscheidungen (Beschlüsse vom 1.8.2023 – 
1 W 93/23, BeckRS 2023, 37300 und vom 20.9.2022 – 
1 W 280/22) die Ansicht vertreten, der Erwerb eines 
Miteigentumsanteils an einem Grundstück sei nicht le-
diglich rechtlich vorteilhaft. 

Die vom OLG München (und zuvor vom KG) ver-
tretene Rechtsmeinung steht, wie das Gericht selbst 
einräumt, nicht im Einklang mit der übrigen oberge-
richtlichen Rechtsprechung und der – soweit ersichtlich – 
einhelligen Auff assung in der Literatur. Insbesondere 
das Bayerische Oberste Landesgericht hatte vertreten, 
die Überlassung eines Grundstücks zu Miteigentum 
sei nicht anders zu beurteilen als die Übereignung eines 
ganzen Grundstücks. Demzufolge begründe der Ein-
tritt in eine Bruchteilsgemeinschaft für sich genommen 
keinen rechtlichen Nachteil (BayObLGZ 1998, 139, 
145, so auch BeckOGK-BGB/Duden, Std.: 1.11.2023, 
§ 107 Rn. 95.1; MünchKommBGB/Spickhoff , 9. Aufl . 
2021, § 107 Rn. 72; Schöner/Stöber, Grundbuchrecht, 
16. Aufl . 2020, Rn. 3610l). Zu bemerken ist jedoch, 
dass eine vertiefte Auseinandersetzung des BayObLG 
mit den Folgen des Eintritts des Minderjährigen in die 
Bruchteilsgemeinschaft nicht stattfand. Ebenso wenig 
begründet freilich das OLG München die Annahme, 
die Verpfl ichtungen aus §  748 BGB entsprächen den-
jenigen aus § 16 Abs. 2 WEG.

Auch unter Zugrundelegung dieser Ansicht kann sich 
ein rechtlicher Nachteil freilich aus anderen Grün-
den ergeben, etwa wenn das zu übertragende Grund-
stück vermietet ist (vgl. BeckOGK-BGB/Krafka, Std.: 
1.8.2023, § 181 Rn. 277).

Bis zu einer höchstrichterlichen Klärung wird es für 
die Praxis gleichwohl ratsam sein, vorsorglich einen Er-
gänzungspfl eger handeln zu lassen, wenn ein Minder-
jähriger einen Miteigentumsanteil an einem bebauten 
Grundstück erwerben soll. Sind die Eltern von der Ver-
tretung ausgeschlossen, wäre die entsprechend erklärte 
Aufl assungserklärung schwebend unwirksam. 
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